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1. Allgemeine Vorschriften.

1. Grundsatz g. 1363.
Das Vermögen der Frau? wird durch die Eheschließung

der Verwaltung und Nutznießung des Mannes? unterworfens

(eingebrachtes Gut).“
Zum eingebrachten Gute gehört auch das Vermögen, das

die Frau während der Ehe erwirbt.“
1 1283, IIa1263,IIb1348,11II1346. M. XV, 188 f., 161. Prot. 1V,
122 bis 124, 129, 140. D. 187.

1. beweglich oder unbeweglich, entgeltlich oder unentgeltlich er-
worben; s. aber § 1369. Auch Gegenstände, die unübertragbar sind;

vgl. 8 1439. Wegen eines eingebrachten Erwerbsgeschäfts s. &amp;. R. 59 29.
2. Verwaltung §8 1373 bis 1382, Nutznießung 88 1383 bis 1390.

Der Mann handelt in eigenem Namen, nicht als gesetzl. Vertreter der
Frau, vgl. A.“ vor § 164. Die Frau hat nicht die Mitverwaltung.

Verwaltung ist nicht Verfügung, s. § 1375, aber § 1376. Die Ver-
waltung ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht; auch gegen
Dritte. Daher Verantwortlichkeit gegenüber Dritten im Falle schuld-

hafter Unterlassung einer notwendigen Verwaltungshandlung, Z. JW.09/15. Weder auf die Verwaltung noch auf die Nutznießung kann ver-

zichtet werden; vgl. jedoch 88 1432, 1436.
3. Kraft Gesetzes. Aber nurNutzuießung u. Verwaltung, nicht auch

der Pesit der einzelnen zum eingebr. Gut gehörenden Gegenstände 8§ 1374.
4. Alles Vermögen, das die Frau bei der Eheschließung hat oder

später erwirbt, wenn es nicht Vorbehaltsgut ist. Die Vermutung spricht
für eingebr. Gut. Wird bestimmt, daß an gewissen Gegenständen des
eingebr. Guts Verwaltung und Nutznießung der Frau zustehen soll, so
werden diese Gegenstände Vorbehaltsgut, auch wenn sie im Ehevertrag

als eingebr. Gut bezeichnet sind.
5. auch durch Erbschaft. Inventar 8 2008.

2. Ansnahmen §. 1364.

Die Verwaltung und Nutznießung des Mannes tritt nicht
ein1,wenn er die Ehe mit einer in der Geschäftsfähigkeit be-

schränkten Frau ohne Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters?
eingeht.3

1 1284 Teilsatz 1, II#A#1264, IID 1349, III 1347. M. 1V, 164. Prot. IV,
124, 129, 141, VI, 272.

. d. h. es besteht Gatertrennung, 8 1426.
53 106, 114, 8 1304 A. 2 u. 3. Die Vermögensverwaltung

bleibt dem gesetzl. Vertreter, die Nutznießung der Frau oder, falls sie
unter elterl. Gewalt steht, dem Gewalthaber s. § 1661. über Vor-
behaltsgut bleibt dem gesetzl. Vertreter die Verwaltung ohnehin.
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3. Auch wenn der Mann gutgläubig ist. Wird die Frau voll
geschäftsfähig, so kann die Verwaltung und Nutznießung durch Ehe-
vertrag vereinbart werden; auch vorher schon, wenn der gesetzl. Ver-
treter einwilligt.

Vorbehaltsgut insbes. §. 1365.

Die Verwaltung und Nutznießung des Mannes erstreckt
sich nicht auf das Vorbehaltsgut der Frau.

1 1286, IT#A 1265, IIb 1350, 1II 1348. M. IV, 167. Prot. IV, 124, 129,
141. D. 187.

1. Das Vermögen der Frau, das der ehel. Nutznießung und Ver-
waltung nicht unterliegt. Rechtsverhältnis s. § 1371 A. 1. Eigenschaft
als Vorbehaltsgut wird nicht in das Grundbuch eingetragen E. F. 4 1.
Die Frau muß die Eigenschaft als Vorbehaltsgut beweisen Z. R. 65768.
Wirksamkeit gegen Dritte s. § 1371 A. 2.

a) Umfang §. 1366.

Vorbehaltsgutu sind die ausschließlich" zum persönlichen
Gebrauche der Frau bestimmten Sachens, insbesondere Kleider,
Schmucksachen und Arbeitsgeräthe.

1 1285, 1Ià 1282-, IIb1356, III 1354. M. IV, 166. Prot. I1V, 126, 130.

1. Es handelt sich nur um Sachen, die im Eigentum oder Eigen-
besitze der Frau stehen; Vermutung für ihr Eigentum s. § 1362. Ohne
Unterschied, ob die Sachen aus Mitteln des Mannes oder der Frau

angeschafft sind.
2. Gegensatz: Mitgebrauch des Mannes; Mitgebrauch eines Dritten

ist ohne Einfluß, z. B. Nähmaschine, die im ausschließlichen Gebrauche
der Frau und ihrer Mutter steht. — Vgl. auch ZBPO. § 811 Nr. 5.

3. Vgl. auch 8 1650. Ihrer Natur nach (z. B. Kleidungsstücke),
auf Grund einer Vereinbarung mit dem Manne oder auf Grund der
Bestimmung des Zuwendenden. Sachen, die der Mann der Frau nur
zur Benutzung überläßt (z. B. Familienschmuck), werden dadurch allein
nicht Vorbehaltsgut der Frau. Was der Mann der Frau zum selb-
ständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäftes überläßt, ist Vorbehaltsgut
E. R. 5926. Wegen eines eingebrachten Erwerbsgeschäftes s. § 1374 A. 3.

§. 1367.

Vorbehaltsgut ist, was die Frau durch ihre Arbeit!: oder
durch den selbständigen? Betrieb eines Erwerbsgeschäftss erwirbt.“

1 1289, 1à1266, II b 1851,II11349.M.IV,173.Prot.IV,124,129,141.

1. Wenn die Frau über ihre Verpflichtung hinaus — 8 1356 —

arbeitet, soll für die Verwendung des Erworbenen ihr Wille maßgebend
sein; aber § 1362. Was sie durch Arbeiten gemäß § 1356“" erwirbt,
wird nicht Vorbehaltsgut. Wenn aber der Mann die Frau dafür ent-
lohnt, wird der Lohn Vorbehaltsgut ZE. R. 64 328. — Jede Art Arbeit:

körperliche oder geistige, handwerksmäßige oder künstlerische. Auch der
Anspruch auf Invalidenrente, wenn er nach der Eheschließung anfällt.
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Schadensersatz wegen Unfall bei der Arbeit Z. JW. 06 751. — Hat die

Frau kein eingebrachtes sondern nur Vermögen nach § 1367, so besteht
tatsächlich Gütertrennung; s. 8 1371. «

2. bedeutet, daß die Frau die Unternehmerin des Erwerbsgeschäfts
ist; auch wenn sie es durch den Mann betreiben läßt. Gegensatz:
Der Mann betreibt das Geschäft der Frau kraft seines Verwaltungs-
rechts (8 1363). Rechtsverhältnis hinsichtlich eines Erwerbsgeschäfts, das
die Frau bei Eingehung der Ehe schon betreibt E. R. 59?8.

3. Jeder Art, Handelsgeschäft. Gewerbe, literarischer, künstlerischer
Beruf. Der Einwilligung des Mannes bedarf die Frau nicht. Aber
98 1354, 1358. Will der Mann den Betrieb verbieten, so muß er, wenn
die Frau widerstrebt, aus 8 1354 klagen. Z. R. 5928. Beschränkungen

in Ansehung des eingebr. Gutes s. 8 1405. Bgl. auch GewO. à. 11,
118, i. F. a. 36. «

4. während der Ehe; was die Frau vorher erworben hat, wird
eingebr. Gut, ebenso der Erwerb aus Geschäften, die vor der Ehe ab-
geschlossen worden sind, wenn der Erwerb nach der Eheschließung eingeht.
E. JW. 08““.

8. 1368.

Vorbehaltsgut ist, was durch Ehevertrag? für Vorbehalts-
gut erklärt ist.“

L 1288, IIa 1267, IIb 18632, III 1860. M. IV, 167. Prot. IV, 124, 128, 141.

1. Also nur in der Form des 8 1434 zulässig. Auch nach der
Eheschließung. Auch einzelne Gegenstände s. E. JW. 11164, Gr. 55 1088.

2. Auch zukünftiges Vermögen. Die Vermögensteile brauchen
nicht bestimmt bezeichnet zu sein, es genügt z. B. die Angabe: was der
Mann der Frau künftig schenken werde. E. F. 6 °8. Ist das gesamte
dermalige und künftige Vermögen der Frau für Vorbehaltsgut erklärt,
so ist Gütertrennung vereinbart, wenn es im Ehevertrag auch nicht
gesagt ist. Wird die Verwaltung und Nutznießung des Mannes für
einen bestimmten Gegenstand des eingebr. Gutes ausgeschlossen, so ist
dieser Vorbehaltsgut. Vgl. 8 1363 M. 4, 8 1436.

. 8. 1369.

Vorbehaltsgut ist, was die Frau durch Erbfolge, durch
Vermächtniß oder als Pflichttheil erwirbt (Erwerb von Todes-
wegen)1 oder was ihr unter Lebenden von einem Dritten un-

entgeltlich zugewendet wird, wenn der Erblasser durch letztwillige
Verfügung ?2, der Dritte bei der Zuwendung" bestimmt hatt,
daß der Erwerb Vorbehaltsgut sein soll.

1 1287, IIa1268, IIb1858, III 1851. M. IV, 168. Prot. IV, 124, 129, 141.

1. Bedeutung E. Bay. 4%. F88 1922 ff. gesetzl. Erbfolge; 88 1937,
2087 ff. Testament; 88 1941, 2274 ff. Erbvertrag; 88 2147 ff. Vermächtnis:

98 2303 ff. Pflichtteil. Der Erwerb muß während des gesetztl. Güter-
tandes eintreten E. R. 65 367. Inventar § 2008. Vgl. auch §8 1440,

1486#, 1521, 15261, 1551, 1553, 1638.
557
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2. Wenn auch nicht in derjenigen, durch welche die Zuwendung
erfolgt; letztw. Verf. s. 88 1937, 2229 ff.

3. Frühere od. spätere Bestimmung des Zuwendenden ist wirkungslos.
4. Ist nichts bestimmt, so gilt § 13637.

§. 1370.

Vorbehaltsgut ist:, was die Frau auf Grund eines zu

ihrem Vorbehaltsgute gehörenden Rechtes? oder als Ersatz für
die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung eines zu dem

Vorbehaltsgute gehörenden Gegenstandes? oder durch ein Rechts-
geschäft erwirbt, das sich auf das Vorbehaltsgut bezieht.

1 1290, IIàA1269, IIb1354, 1II1 1352. M. IV, 177. Prot. IV, 124, 129, 141.

1. Was die Frau auf Grund der Verwaltung und Nutzung des
Vorbehaltsguts erwirbt, wird Vorbehaltsgut. Ohne Unterschied, ob be-
weglich oder unbeweglich. Grundsatz der rechtlichen Ersetzung (Surro-
gation). Vgl. 88 7182, 1381, 1440, 1473, 1486 „„ 14972, 1524, 1526,
1546, 1549, 16382, 1646, 2019, 2041, 2111, 2374. Was der Mann
für sich, wenn auch mit Vorbehaltsgut der Frau, erwirbt, wird nicht

Jorbehaltsaut, E. RSt. 40 176.
2. Z. B. das auf Grund eines Forderungsrechts Gezahlte, die auf

Grund eines Rechtes bezogenen Einkünfte und Früchte, Mieterträgnisse,
Kapitalzinsen; ein Lotteriegewinn, wenn das Los Vorbehaltsgut ist.

3. Beispiele: Erlös aus Zwangsenteignung, Zwangsversteigerung:;
auch die Versicherungsgelder bei Brandschaden, Hagelschlag usw. Gegen-
stände: Sachen und Rechte. Ersatzstücke für Sachen nach § 1366 auch
dann, wenn sie nicht unter § 1366 fallen.

4. Damit ist der Frau die Sicherheit gewährleistet, unabhängig
vom Willen des Ehemanns nach eigner Entschließung für die ordnungs-
gemäße Verwaltung und Erhaltung des Vorbehaltsguts zu sorgen,
. R. 72 165. Beispiele: Tauschverträge, Verträge über Anschaffung von
Inventarstücken zu einem Landgute, das Vorbehaltsgut ist; auch ein
Versicherungsvertrag, den die Frau gegen Unfälle in dem von ihr selb-
ständig betriebenen Erwerbsgeschäft abgeschlossen hat. Obiges Urteil.

5. Es braucht nicht aus Mitteln des Vorbehaltsguts erworben zu
sein, es genügt Anschaffung für dessen Rechnung. Es muß die Absicht
bestanden haben, das Geschäft für das Vorbehaltsgut zu schließen; das
Geschäft muß objektiv mit dem Vorbehaltsgut in Zusammenhang ge-
bracht werden können, . JW. 1071. Enger 892019 „mit Mitteln“;
s. auch § 13811.

b) Rechtsverhältnis §. 1371.

Auf das Vorbehaltsgut finden die bei der Gütertrennungt
für das Vermögen der Frau geltenden Vorschriften? entsprechende
Anwendung; die Frau hat jedoch einen Beitrags zur Bestreitung
des ehelichen Aufwandes nur insoweit zu leisten, als der Mann
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nicht schon durch die Nutzungen des eingebrachten Gutes“ einen
angemessenen Beitrag erhält.

1 1291, II 1270, IIb 1355, III 1858. M. XIV, 179. Prot. IV, 125,
130, 141. D. 187.

1. 88 1426 ff. Die Frau hat das Recht, ohne Mitwirkung des
Mannes das Vorbehaltsgut zu verwalten, darüber zu verfügen, die
Nutzungen zu ziehen und sie nach Gutdünken zu verwenden. Den

Gläubigern der Frau steht der 31 riff auf das Vorbehaltsgut unbe-schränkt frei; der Mann haftet ni t ür die Schulden. Die Frau kann

dem Mann die Verwaltung des Vorbehaltsguts mit den Folgen des
§ 1430 übertragen.

2. Dritten gegenüber nur nach 98 1431, 1435 wirksam; bezieht
sich auch auf das nicht auf einer Vereinbarung beruhende Vorbehaltsgut,
z. B. § 1367; aber § 1362. In das Grundbuch wird die Vorbehalts-

eigenschaft nicht eingetragen, z. KG. 38 4-211.
3. Aus den Einkünften des Vorbehaltsguts, dem Ertrag ihrer Arbeit

oder eines selbständig betriebenen Erwerbsgeschäfts; nicht aus dem Stamme.
Höchstpersönl. Recht s. § 1427 A. 6.

4. §8 1363, 1383; § 100. Einschränkung gegenüber § 14277.

3. Bestandanfnahme §. 1372.

Jeder Ehegatte kann verlangen#, daß der Bestand des ein-
gebrachten Gutes? durch Aufnahme eines Verzeichnisses unter
Mitwirkung des anderen Ehegatten festgestellt wird. Auf die
Aufnahme des Verzeichnisses finden die für den Nießbrauch
geltenden Vorschriften des §. 1035 Anwendung.

Jeder Ehegatte kann den Zustand der zum eingebrachten
Gute gehörenden Sachen auf seine Kosten durch Sachverständige
feststellen lassen.“

1 1292, 992, 998, 1042, IIa 1271, IIb 1357, III 1355. M. IV, 185, III,
506, 565. Prot. IV, 191, 164, 191.

1. Und durch Klage erzwingen; 8PO. § 888. Auch während der

Dauer der Nutznießung und Verwaltung; § 1394 findet keine An-
wendung.

23 Auch des später anfallenben. Das Vorbehaltsgut zu inventari-
sieren ist Sache der Frau. .

8. Privatverzeichnis; aber jeder Teil kann verlangen, daß die
Unterzeichnung öffentlich beglaubigt wird — Zuständigkeit zur Be
glaubigung s. 8 129 A. 3 —oder daß ein öffentliches Verzeichnis auf-

enommen wird — Zuständigkeit s. § 1640 A. 7 — Kosten s. § 1035.

s werden alle Gegenstände ausgenommen, die zum eingebr. Gute ge-
hören, Sachen u. Rechte, bewegliche Sachen u. Grundstücke; Schulden
nicht. Wertangabe nicht vorgeschrieben. Mit der Angabe des Tages
der Aufnahme zu versehen und von den Gatten zu unterzeichnen. Be-
lege brauchen nicht beigefügt zu werden, J. KG. 36 A-2.
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4. S. 88 1034, 1067 bewegliche Sachen und Grundstücke. Als
Grundlage für die vom Manne zu stellende Rechnung (8 1421), j.
§§ 1528, 1550. Zuständigkeit zur Ernennung, Beeidigung u. Verneh-
mung der Sachverständigen s. FG#. 8 164, Amtsgericht; B. NotGesch.O.
§ 207 Notar ausgenommen.

2. Verwaltung und Nutznießung.

I. Berwaltung. 1. Besitznahme §. 1373.

Der Mann ist berechtigt, die zum eingebrachten Gute ge-

hörenden Sachen in Besitz: zu nehmen.
1 1292, 984, IIv 1272, IIb 1358, III 1356. M. XV, 180 bis 193, III,
496. Prot. IV, 126, 165. D. 188.

1. Das Eigentum bleibt der Frau. Nicht Mitbesitz der Frau.

Besitz s. 96 854 ff. Der Mann hat die Besitzklagen. Die Frau hat mittel-
baren Besitz § 868.

2. Der Mann ist nicht kraft Gesetzes im Besitz, er hat nur das
Recht, die Sachen in Besitz zu nehmen; die Frau ist verpflichtet, sie ihm
herauszugeben. Selbständiges Recht des Mannes auch gegen Dritte,
E. JW. O7 203. Ausstehende Forderungen der Frau kann zwar der
Mann nicht ohne Zustimmung der Frau einziehen (§ 1375), aber er
kann verlangen, daß sie ihre Zustimmung dazu erteile, daß er das Geld
in Besitz und Verwaltung nehme, 24. JW. 114.

2. Inhalt d. Berwaltgspflicht §S. 1374.

Der Mann hat das eingebrachte Gut ordnungsmäßig? zu
verwalten.3s Ueber den Stand der Verwaltung hat er der Frau

auf Verlangen Auskunft“ zu ertheilen.
1 1317 Satz 1, 1324,591, II3 1273, IIb 1359, III 1357. M. IV, 271.
285, II, 537. Prot. iV, 137, 131, 164, 174, 192. D. 188

1. Das Vorbehaltsgut untersteht seiner Verwaltung nicht.
2. Wie ein tüchtiger, sorgsamer WirtschaftersagtE.Bay.6.

Pflicht, das zum eingebr. Gut gehörende Inventar zu versichern, E. R.
76138. Rechtsverhältnis aus dem Versicherungsvertrag s. gl. Urteil.
Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten, 8 1359; wenn nicht, ersatz-
pflichtig, aber in der Regel erst nach Beendigung der Verwaltung und
Nutznießung (§ 1394). Schutz der Frau 88 1391 ff., 1418 Nr. 1.

.3. Kraft eigenen Rechtes, nicht als Beauftragter oder Vertreter
der Frau. Schranken des Verwaltungsrechts f. § 1375; vgl. auch
§ 121; 3PO. 8 89 findet keine Anwendung. Beim Konkurs über das
eingebrachte Gut bleibt dem Mann die Verwaltung des konkursfreien

Vermögens; das übrige hat er an den Konkursverwalter hercuszugeben.
Übersteigt das eingebr. Gut die Höhe der Schulden, so hat es der Mann nur

insoweit herauszugeben, als die Verschuldung des eingebr. Guts reicht:
dies hat der Konkursverwalter, wenn nötig, im Prozessweg zu erweisen.
4. R. 73 238 s. § 1421 A. 1 u. 81411 A. 2. Mit der Herausgabepflicht

ist auch die Rechenschaftspflicht verbunden § 1421. Im übrigen
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